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Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Digitalisierung, Bildung und 
Innovation 

zur Kenntnis 27.05.2021  

 
 
Betreff: Regionale Statistik und Umfragen: Selbstverständnis und Auftrag 

 
 
Der Bericht zur Arbeit des Teams Regionale Statistik und Umfragen im RVR wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Sachverhalt: 
 
 
Verlässlich verfügbare Daten sind unverzichtbar, um gesellschaftliche und ökonomische 
Entwicklungen abzubilden und Veränderungen frühzeitig wahrzunehmen. Nur mithilfe 
sachorientierter Datenanalyse ist es möglich, rechtzeitig passende politische 
Weichenstellungen vorzunehmen, um präventiv zu agieren oder auf bereits bestehende 
Herausforderungen zu reagieren. Auch die Wirksamkeit von Maßnahmen kann durch 
Daten evaluiert werden, und zwar interdisziplinär – von der Zahl der 
Schulabbrecher*innen über die Entstehung neuer Wohnungen bis zum 
Bruttoinlandsprodukt. 
 
Der Regionalverband Ruhr verfügt mit dem Team Regionale Statistik und Umfragen über 
eine unabhängige eigene Anlaufstelle für Datenfragen.  
Es ist im Referat „Bildung und Soziales“ des Regionalverbands Ruhr angesiedelt und 
versteht sich als Dienstleister sowohl für den Verband als auch für die Region. Es ist die 
erste Anlaufstelle für interne Datenanfragen. Die Arbeit findet unter Zuhilfenahme von 
Daten aus der amtlichen Statistik, ergänzenden Erhebungen sowie eigenen Umfragen 
statt. Die Teilnahme des Teams an regionalen und überregionalen Arbeitsgruppen sichert 
die fortlaufende Aktualisierung des Datenwissens, fördert den interdisziplinären 
Austausch zu Datengewinnung und -interpretation mit externen Expertinnen und 
Experten, trägt zum Aufbau verbandseigener Datenexpertise und ermöglicht eine 
regelmäßige Identifizierung relevanter Themen für die Arbeit des RVR.  
 
Zugleich steht das Team für externe Anfragen zu Daten und statistischen Sachverhalten 
zur Verfügung. Das Arbeitsspektrum reicht dabei von Anfragen von Studierenden über 
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Datenabgleiche mit Kommunalverwaltungen bis zu Interpretationshilfen für komplexere 
statistische Sachverhalte. Die Datenbereitstellung und die Hilfestellungen sind dabei für 
die Interessenten kostenfrei. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 03201; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen: Kein finanzieller Zusatzaufwand erforderlich.

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen: Pflichtaufgabe der Raumbeobachtung nach §4 Abs. 5 RVR-Gesetz.

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Dr. Nagel, Farina Horch, Claudia Bereich I 
Regionaldirektorin 
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